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Sonstige 

Elisabeth Pott gibt Amt als unparteiisches Mit-
glied im Gemeinsamen Bundesausschuss ab 
Berlin, 25. Februar 2021 – Mit Wirkung vom 1. März 2021 gibt Prof. Dr. 
med. Elisabeth Pott ihr Amt als unparteiisches Mitglied des Gemeinsa-
men Bundesausschusses (G-BA), das sie seit dem 1. Juli 2018 innehatte, 
aus wichtigen persönlichen Gründen ab. 

Der GKV-Spitzenverband, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung als Trägerorganisationen des G-BA sowie die haupt- und eh-
renamtlichen unparteiischen Mitglieder danken Frau Prof. Pott für ihren 
Einsatz und ihre Arbeit als Vorsitzende der Unterausschüsse Qualitätssi-
cherung, ambulante spezialfachärztliche Versorgung und Disease-Ma-
nagement-Programme, die sie unter oft schwierigen Rahmenbedingun-
gen geleistet hat. Die unparteiischen Mitglieder danken ihr auch ganz 
besonders für die vertrauensvolle und kollegiale Zusammenarbeit. 

Frau Prof. Pott betont, dass ihr die anspruchsvolle und fordernde Tätig-
keit im G-BA und damit das unmittelbare Mitwirken bei der Gestaltung 
von verbindlichen Rahmenbedingungen für die Patientenversorgung ein 
Herzensanliegen gewesen sei und ihr deshalb auch viel Freude bereitet 
habe. 

Letztlich hätten aber wichtige persönliche Gründe den Ausschlag für ihre 
Entscheidung gegeben, zumal durch die COVID-Pandemie die Rahmen-
bedingungen für die Wahrnehmung der dienstlichen Aufgaben mit un-
vermeidbaren Reisetätigkeiten und vielen notwendigen persönlichen 
Kontakten nicht einfacher geworden seien. 

Frau Prof. Pott dankt den Trägerorganisationen, den unparteiischen Kol-
leginnen und Kollegen sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Geschäftsstelle des G-BA für die gute, vertrauensvolle Zusammenar-
beit. 
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbst-
verwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er bestimmt in Form von Richtlinien 
den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für etwa 73 Millionen Versicherte. 
Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizinischen Versorgung von der GKV übernommen werden. 
Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entspre-
chend der Patientenbeteiligungsverordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an 
den Beratungen des G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das Parlament 
durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche Vorgaben für die kon-
krete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen Richtlinien haben den Charak-
ter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der medizinischen 
Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die medizinische Not-
wendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der Krankenkassen. Zudem 
hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements und der Qualitätssiche-
rung in der ambulanten und stationären Versorgung. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.g-ba.de. 
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